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Bekanntmachungen 

Gewährung von Wohnungsfürsorge- und Kraftfahrzeugdarlehen 

an kirchliche Mitarbeiter durch die Ev. Darlehnsgenossenschaft 

Die Wohnungsfürsorgerichtlinien sind mit Wirkung vom 1.1.1989 
geändert worden. Diese Änderung ist abgedruckt im GVOBI. 1989 
S. 17. Sie machte es erforderlich, den Vertrag zwischen der Ev.
Darlehnsgenossenschaft und dem Nordelhischen Kirchenamt vom
24.3.1980 (GVOBI. S. 104) aufzuheben und einen neuen Vertrag ZLJ
schlieGen. Dieser Vertrag ist am 31.1.1989 geschlossen worden.

Ebenfalls ist unter dem 31.1.1989 ein Vertrag über die Gewäh
rung von Kraftfahrzeugdarlehen an kirchliche Mitarbeiter zwi
schen der Ev. Darlehnsgenossenschaft und dem Nordelbischen 

Kirchenamt geschlossen worden. Beide Verträge werden nachste
hend bekanntgegeben. 

Hinweisen möchten wir noch auf die Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung über Mitarbeiterdarlehen in den NEK-Mittei
lungen 1989 Seite 22. 

Kiel, den 28. Febr. 1989 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr. B laschke 

Az.: 2731 u. 2562 - VH 1/D I/D 3/D 4 

Zwischen 
der Ev. Darlehnsgenossenschaft eG. Kiel 

und 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, Kiel 

- vertreten durch das Nordelbische Kirchenamt in Kiel -

wird folgender Vertrag geschlossen: 

1. Die Ev. Darlehnsgenossenschaft erklärt sich bereit, kirchlichen
Mitarbeitern entsprechend den Richtlinien zur Regelung der
Wohnungsfürsorge für die Mitarbeiter in der Nordelbischen
Ev.-Luth. Kirche in der jeweils geltenden Fassung Wohmmgsfür
sorgedarlehen zum Bau oder Erwerb eigengenutzten Wohn
raumes zu gewähren.

2. Voraussetzung für den Abschluß eines Darlehnsvertrages zwi
schen der Ev. Darlehnsgenossenschaft und dem kirchlichen
Mitarbeiter ist die Vorlage einer Bescheinigung der zuständigen
kirchlichen Beschäftigungsstelle, in der die Gewährung des
Darlehns befürwortet und bestätigt wird, daß die Voraussetzun
gen der Richtlinien, insbesondere des § 2, vorliegen.

3. Die Nordelbische Ev.-Luth Kirche übernimmt den Zinsausfall
für die Differenz zwischen dem nach den Wohnungsfürsorge
richtlinien festgelegten Zinssatz und dem jeweils vereinbarten
Darlehenszinssatz. Die Zinsen errechnen sich aus der Addition
der Salden am Beginn und am Ende des Halbjahres; dieser
Betrag wird durch 2 geteilt und hierauf der vereinbarte Zinssatz
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berechnet. Zuvi el belastete Beträge werden in dem auf den 
AbschluF fulgcndcn \1onat zu rückcrslc1 t lct . 

4 . Die Ev. Darlehnsgenossenschaft erkärt si ch bereit. dem Nordei
bischen Kirchenamt eine Übersicht vorzulegen .  aus d er s ich der
� ar11c des Dar leh lb11d1 mcrs des Wo h 11 ungsfürsmgcdarkhc·ns.
sein Wohnort, der Saldo und der Zinssatz. den der Darlehnsneh 
mer nach den Richtlinien zu cntrichkn hat, ergibt .  Darüber
h inaus rrh:ilt das Nordrlbischc Kirchenamt zu r Nachpr·Lifung
dt:r Z inskrstungcn nach Ziflcr 3 eine Durchschrift der Darlehns
bewi l l igung. die bisher nur an die Di enststell e gesand t  wurde .

5 .  lm Darleh:isvcr!rag i s 1  fcslzuhaltL-n. cLi fl d ie Dill"lchns11-c"i: 111cr 
damit ci11n:rstande11 sind, daE das l\ordelbischcn Kirchenamt 
zum Zwecke d er Berechnung des Zinssatzes die Unterlagen 
nach Z i ffer 4 erhält . Dieje11 i12cn Darlehnsnehmer. die hercit, ein 
\Volrnun):,SllirsurgcrLLrlchen erhalten habrn. s ind bei L·mcr de r  
!lächstcn Zinsabrechnungen auf  die Verfahrensweise hin zuwei
sen .

Zwischen  
der  Ev l lar il' h nsgcnossenschaft cC . K il'I 

u n d
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, Kiel 

verlrcll'n durch das Norrlc-lh iscl1e l( irchenaml i n  Kir· I  

wird folgender Vertrag geschlossen : 

1 .  D i e  Ev. Darlehnsgenossenschaft erklärt sich bereit. kirchl ichen 
f\l itarbei tnn gern,1 1< :i b der lkchtsvnurdnung (1 ber d ie Jknut
zung von Fahrzeugen im kirch l ichen Dienst vom 29. November 
1 977  in  der j eweils geltenden Fassung ! FahrzeugVO) Kraftlahr
zeugdarkiwn zur .\nschaftu ; ;g eines pr ivakig,-ncn Krail lah r  
zl'uges zu  gewähren . 

2 Voraussetzung für den Abschluß eines Darlehnsvertrages zwi 
schen der f,:v. Dar lchnsgl'nossenschalt und  ckn1 k irch l ichen 
.\litarbeiter ist die Vorlage einer Bescheinigung der zuständigen 
kirchlichen Beschäftigungsstel le ,  in der diese die Gewährung des 
Lbrll'irn, bdiirwortl't und lwstüt igt . clc1 1:i d ie \ r i raussl'l/1.:ngrn 
nach � b "..1,bs .  5 FahrzeugVU \·orliegen 

3 . Die Norde lbische Kirche Libernimrnt den Zinsausfall für d ie  
D r ffercm zwischen dc lll nach � 6 Abs. 1 Fah rzcugVO fc,wclcg 
ten und dem jeweils m i t  der EDG vereinbarten Darlehnszins
satz .  Die Zinsen errechnen sich aus der .-\dd ition der Salden am 
Bl'ginn  und  am Endl' clcs j(•\1 ci l igen Halbjahres d ieser Retrag 
\1 i rd durch 2 gr·te i i t  und h i cr,1ut der vere inbarte Zmssatz bcrcch 
nct. Zuviel belastete Beträge werden in dem auf den Abschluß 
folgenden Ylonat an d ie Nordelhische Kirche zurückerstattet. 
Zu Pri1 lunt's1.wcckL' 11 wird di\.' Ev. Daric:hnsgc 11{J0Se11schalt clcm 
\iordelbischen Kirchenamt eine Übersicht vorlegen, aus der 
sich der Name des Darlehnsnehmers. sein Wohnort sowie de r  
jeweil ige Saldo des  Kfz-Darlehns und der Zinssatz, d en der 
Dar lehnsnehmer zu entrichten hat. ergibt 

4. Die Ev. Darlehnsgenossenschaft verpflichtet sich. ab L Febr.
1989 nur noch neue Vertragsvordrucke an die Darlehnsnehmer
auszuhändigen und jeweil s  eine Durchschrift an die kirch l iche
Beschäftigungsstelle und das Nordelbische Kirchenamt (Dezer
nat D) zu  übersenden. Auf diesen Durchschriften sind al le
persönlichen Daten des Antragstellers mit Ausnahme des Namens
und der kirchlichen Beschäftigungsstel le unkenntlich zu machen,

5 _  lm Darlehnsvertrag ist entsprechend festzuhalten , daß der Dar
lehnsnehmer damit einverstanden ist, daß dem Nordelbischen 
Kirchenamt zum Zwecke der Berechnung des Zinszuschusses 
ein e  Durchschrift nach Ziffer 4 übersandt wird . Diejenigen 
Darlehnsnehmer, die bereits ein Kraftfahrzeugdarlehen erhalten 
haben , sind bei einer der nächsten Zinsabrechnungen auf d ie 
neue Verfahrensweise hinzuweisen . 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg: 
\ndcrung der Kirchenkreissatzung 

Die Lauenburgische Kirchenkreissynode hat am 25. Nm ember 
1 987 Änderungen der Kirchenkreissatzung vom 22. Okt. /1-1- .  Nov. 
l lJ84 (C\"O BL 1 905 S 1 69 )  heschlo.," n uncl 111 1 t  Wirkt,ng vorn
1 .  Januar 1 988 in Kraft gesetzt. Die n eugcfa fsten Bestimmungen
werden nachstehend bekanntgemacht :

Präambel Abs. 3 Ziller -k 

. ,Zu diesen Aufgaben gehören :  

-1- die eigcngeordncte. der Lauenburgischen l<irchenkreissynode 
vc>rant,1 ort lichc :V1 ission scirhe i t .  zu clerc'n l.1ntcrstützung jede 
laucnhurgische !,i rc hcngc111c indc .  j e-eil' l'as!or in und j L·dn Pastor  
verpflichtet sind :  . .  

§ 3 Abs. 1 und 2 :

. .  Die Grundbeträge werden nach der G röße der Kirchengemein
Lkn und nach i\rt  und Uml ,rng der k i rch l ichen (;ebüudc ausge
nommen Kindergärten und Friedhofsgcbäude - berechnet. Ylaßge
bend sind die Gemein degl iedcrzahlen der NEK (Rechenzentrum 
:-.Jonk-lb i,c· lwn I\crl i 1 1 ) 

( 1 )  Folgender Schlüssel 11 ird für die Zuteilung nach § 2 Abs. 1 
Ziffer aJ zugrundegelegt : 

et) j ede Kirchengemeinde bi, 
b) jede Kirchengemein de bis
cl jede Ki rchengemei nde  bi,
d) jede !, i rchcngcrncinde bi,
e) j ede Kirchengemeinde bis
f) jede Kirchengemeinde bis
;c !  jede I<irchengcn1c· inck lii,
h) jede Kirchengemeinde bis
i )  jede Kirchengemeinde b i s

1 .000 Gcmc rndcgl icdn 1 ,3 0/o.  
2.000 Gemeindeglieder 1 ,7  o, p _  
3 .000 Gemeindegl ieder 2,0 °,o . 
+.Oll() Gerne1 11dcgl iedn 3 .0  " ,, .  
6.000 Gemeindeglieder 4,5 %. 
8.000 Gemeindeglieder 6,5 %. 

1 0  001) Genwindcgl ieckr 8 ,0 
1 2 .500 Gemeindeglieder 10 .5 °,o . 
1 5 .000 Gemeindeglieder 1 3 ,0 °-o. 

Fti r  cl i c· l, i rchcngL' !lll'imk J L1mw,mk und  d i ,· !< irchen:c,·meinclc  
\Vorth werden zusammen 1 , 3 °o  zugrundegelegt 

Der übrigbleibende Anteil der Zuteilt.ngssumrne wird dem Son
dnfonds für Hü1·tefallc zugeführt. 

(2) Kirchliche Gebäude

Für die Unterhaltung der kirchlichen Gebäude werden die Brand 
kassenwerte nach  dc:m B,rnimlcx des  \'rirjahre,. hewgcn auf den  
Friedensneubauwert von 19 1-1-, zugrundegelegt. Als Grundbetrag 
wird 0,5 ° o des Brandkassenwertes zweckgebundrn an die Kirchen
;ce111einclc- 11 gezah l t  "\ich! vnhrauchtc \l itte! s ind der flau rucklagc 
zuzuführen oder können zur Ti lgung Yün An leihen,  Darlehen oder 
Selbstanle ihen zur Finanzierung vorangegangener Baumaßnah
men dieser kirchengemeindlichen Gebäude verwendet werden ." 

§ 4 Abs .  1 :

. , ( 1 )  Die Kirchengemeinden erhalten , sofern die Voraussetzungen 
dafür gegeben s ind, aus den Schlüsselzuweisungen an d en Kirchen
kre i s  zusätz l ich zu  den Grundbeträgen pauschale Ergänzungsbe
träge für diakon ische und  soziale Einrichtungen . Ihre Höhe ist von 
der Kirchenkreissynode nach folgenden Magstäben jeweils für das  
kommende Haushaltsjahr festzulegen. 

a) Pauschalbeträge, berechnet nach der Zahl der anerkannten und
vom Kirchen krei s  gen ehmigten Kindergartenplätze (Stichtag
1 . 10 .  des Vorjahres) , sofern die tatsächl iche Belegungszah l n icht
wesentl ich unter die Zahl der anerkannten Plätze s inkt. Dabei
s ind die Förderungsrichtl inien des  Kreises zu berücksichtigen .

b) Pauschalbeträge. berechnet nach der Zah l  der Kinderspielkreise.
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c )  Pauschalheträgc für Gemeindepflege- u n d  Diakonie-/Sozialsta
tioncn his zu 25 ° 10 der jährl ichen Gesamtkosten .  
1\b l '-lll(: crhiil t jede K11ch,· 11gcrncimlc a i ,  Tr:igcr einer Cern1: imk
pflq:L· D ia konie- od,-r Soz ia lstation rrn c ;c111eindcschw,·s1,T 
(wöchent l i che  Stundenzahl = 40 Stunden)  ein e Pauschale I on 
12 .000.-- D M ;  bei tei lzeitbeschäftigten Gemeindeschwestern 
eine Pauschal e im Verhältnis zur wöchentli chen Stund enzahl 
Ab 1 990 en tfällt gleichzeitig die bisherige Satzungsbestimrnunf' 
für d i e  E in richtungen i n  k irc licngcmcind l idwr Trtigcrschalt 

Zuscli LhSC von Kirchc11t-'.e111ci11clc11 an C,· r11c 1  nucpflq,'.cslat ionrn 
(Sozialstationen) in anderer Trägerschaft bedürfen der  vorherigen 
Zustimmung des Kirchenkreisvorstandes. dürfen nur für e incn 
Zeitraum bis zu fünf  Jahren \ ertraglich vereinbart sein und d ü rfen 
i nsge,amt eine Summe his rn 1 5  ° o  der not\\-endigen jährliclwn 
Kostcn,rn fwcnclungcn n i cht (1hcrschrci tcn . 

Der I 'i 1 , : i :�c Ante i l  der- K i rch('11ge111cimkn ;rn den notwcnd ; i-'cn 
jähr l ichen Kostenaufwendungen vi:rmindert , ich 

1988 auf bis zu 12 ° ,,
und 1 989 auf bis zu 10 ° 1 . . .  

, . ( 5 1 Der Sunderfond, /'ur Hilrlc l'itllc ist dant bcsti111ml. uni ur
hergesehc:ne und unabwendbare Ausgaben der Kirchengemeinden 
zu decken . . .  

Kie l .  den 24. Februar 1 '-l89 

Nonlc lh 1,chcs K i rchcndllil 

Kr a m e r  

i\z . :  1 0  K K  Hzgt. Lauenburg - R l 'R 1 

I n  die Pri.ifun).:skommission für die Erste Theolog;schc Prüfung im 
Som mer 1 lJ1'9 1nirdcn beru fen · 

Hamburg 

Frau Pastorin Dr. Ellen S t u b b e  

Kiel 

Herr Pastor Christian D a h l  

Az. :  2 1 36-. .\! 1 
• .\2 

Thc-ologisc h l· i1 1·ci fungsamt 

Im .\uft rage 

Dr. C o n ra d  

Pfarrstel len\·eränderung 

Die 1 .  Pfarrstelle der Kirchengemeinde St .  ;'llikola 1  1u Kiel, Kirchen
kreis Kie l .  \1·ircl ·rnrnhin icrt und dah ingehend vcr:i11dcn. daß sich 
der 1\u lga!,c•nhcTl' ich au f  l ; v 1 n ,.- 1 11 ck-Jrhv i t  (50 u ,1 )  c1m! ,1 ,il i\rbeil l'Lir 
ckn Kirch l iche n l ) icnst i n  lk: \ rlwitswcl! auf k i ,·c-!ic• 1, krci schl'lll' 
(50 ° 10) erstreckt (mit \Virku ng n,rn 1. Februar 1 q,R9 

Az . :  20 St. '\ ilrn la i  z u  Kiel 1 1 )  - P l f .' P  l 

S t e l l e n a  u s  s c h r e i b u  n g e n  

Pfarr-,tellenausschreibungcn 

111 der \ 1  r h c i E u 1 1 g , - 1' i r c h c n g c 111 c i 1, d l· , i c 11 d () rf im l,i r 
chenkreis .Niendorf wird die 1 .  Pfarrsttlk 1 akan t  und i st zum 
l . 12 . 1989 mit einem Pastor oder e iner Pastorin zu besetzrn. Die
Besetzung erfolgt d urch bischofl i che Ernennung.

Der bisherige Pfarrstel leninhaber verläRt die Kirchengeme ; :, d c  
u n d  nach 1 Oj;i !mgL·r Tjtigkeit 1 1 1  d,r. l 1 1 thcsland .  LJ i c  \n 
hciEuni-'.,- l(i rchcngc111cimk ,irndorf i n  ! Lnnlrnrg -l\l i c 1 1durf hm ,·a 
7 .400 Gemeindeglieder Die  Cemeinde  urnfaEt den nordöstl ichen 
Tei l  des Stadtteils Hamburg-Niendorf. Alle allgemeinb ildenden 
Schulen befi n den sich in unmittelbarer Nähe, Sie verfügt über eine 

Kirche und ein geräumiges Pastorat an der Kirche im  Sachsenweg. 
Die Begegnungsstätten in einer vielfä l tigen Gemeindearbeit sind 
die Gemeindehäuser am Sachsenweg und am Garstedtcr Weg. Die 
Gemeinde unterhält e inen Kindergarten, hat  einen regen Kirchen
vorstand und v ie le  haupt- . neben- und ehrenamtl ich e Mitarbei ter. 
die das aktive Gemeindeleben m ittragen. Der Kirchenvorstand ,  ein 
Pastor z .A . ,  e ine Pastorin z.A. und  die :Yl itarbeiter wünschen sich 
einen Pastor mit Gemeindeerfahrung, der sich gemeinsam mit 
ihnen auf die vielse itigen Aufgabenbereiche einläßt, wo neben 
gewachsenen Traditionen auch Raum bleibt für eigene, neue I deen 
und Akt ivitäten . 

Bewerbungen m it ausführlichem. handgeschri ebenen Lebenslauf 
sind zu rich ten an den Herrn Bis,·hof für den Sprengel Hamburg 
über den Herrn Propst dö Kirchenkreises N iendu rf. Kollaustraße 
239. 2000 Han,burg 6 1.

Weitere l 11krlagrn s ind  auf \n i<,rdcrung  ci 1 : 1u rvichc11 Aus
künfte crlcikn ,iLT \'ursi11,cmk riL ', !< i rd1c11vorst;; , 1 dn l krr Hucrkc. 
Ilagedon1stra l,c q _  2000 Hamburg 1 3 . Te l .  040, H b3 3 1 .  Pastor 
Günther. Sach,cnweg 2 .  2000 Hamburg 6 1 ,  Tel .04lJ/5 :il 63 03. und 
Propst Rog111Jnn,  Kol lau strnRc 239. 2000 fl a111burg 6 1 .  Tel .  
040/58 3 8  6 3  

Ablaut d e r  lkwcrhu11gsfriq .  S,_·,' h :, Wuchc1 1  n: ,ch 1-:rs,·hcincn 
d ieser Au,'.2:1hc lks Gesell- u 1HI \',_-n,nl 11u11g,IJ L!trc,, 

Az. : 20 Vcrheißungs-K.irchengemc indt' Niendor l  ( 1 /  •- P I l /P  1 

In der K i r c h e n g e m e i n d e  S t .  M a r t i n O e l i x d o r f - l t z e h o e  
i m  Kirchenkreis M ünterdorf wird die Pfarrstelle vakant und ist zum 
L November 1989 mit e inem Pastor oder einer Pastorin oder einem 
Pastoren-Ehepaar in einem jeweils eingeschränkten D ienstver
häl tn is - 50 0/o - zu besetzen, Die Besetzung erfolgt durch b i schöf
l iche Ernennung. 

Die Kirchengemeinde St. Martin liegt in landschaftlich schöner 
Lage am waldreichen Geestrand und umfaßt den östlichen Teil der 
Kreisstadt Itzehoe, die unmittelbar angrenzende Gemeind e Oel ix
dorf sowie die Dörfer Schlotfeld und Kol lmoor mit insgesamt ca. 
2 . 800 Gemeindegl i edern, Das moderne Gemeindezentrum mit der
St Martin-Kirche. dem Pastorat und dem Gemeindehaus mit Kinder
garten befindet sich in Oelixdorf. Hier gibt c:s auch eine Grund-
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schule; alle weiterführenden Schulen sind im 3 km entfernten 
Itzehoe leicht zu erreichen. In der Gemeinde arbeiten nebenamt
lich eine Küsterin, eine Jugendwartin, eine Pfarramtssekretärin und 
ein Organist sowie in dem zur Gemeinde gehörenden Kindergarten 
eine Sozialpädagogin und eine Kinderpflegerin, außerdem gibt es 
zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter und einen zur aktiven Zusam
menarbeit bereiten Kirchenvorstand. Schwerpunkt der Arbeit des 
bisherigen Stelleninhabers waren neben dem Gottesdienst (mehr
fach im Jahr Familiengottesdienste sowie Gottesdienst in besonde
rer Form). die kirchliche Erwachsenenbildungs- und die Senioren
arbeit. Zur Gemeinde gehört das Kreisaltenheim mit 180 Plätzen, 
dort wird alle 3 Wochen ein Gottesdienst gehalten. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Holstein
Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkreises Münsterdorf. 
Kirchenstr. 6. 2210 Itzehoe. Weitere Unterlagen sind auf Anforde
rung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor Andersson, Bornstük
kcn ti, 2210 Oelixdorf ü. Itzehoe. Tel 04 821/920 37, und Propst 
Gerber, Kirchenstr. 6. 2210 Itzehoe, Tel. 04821/6 10 27. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgahc des Gcsdz- und \'crnrdnungsblattes. 

Az : 20 St. .\1artin Oelixdorf-Itzehoe - P Il/P 1 

Stellenausschreibungen 

In der E\'.-luth. Kirchengemeinde Ahrensburg ist an der Schlog
kirche zum 1. Juli 1989 oder später die 

B - Kirchenmusikerstellc 

hauptamtlich neu zu besetzen. 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NJ::i(). 

Wir suchen eine/n kontaktfreudige/n. künstlerisch und kirchlich 
engagierte Mitarbeiter /in. 

Zur Verfügung steht eine historische Stellwagen-Orgel, renoviert 
und erweitert 1969 von Marcussen und Sohn (Il/21). Ferner gibt es 
ein Positiv, ein Cembalo und zwei Flügel in den Gemeindesälen. 

Zum Kantorenamt gehört die Betreuung der Kantorei mit ca. 70 
Sängern und des Kinderchores sowie das Singen mit der Gemeinde. 
Zum Orgeldienst gehört das Spiel bei allen Gottesdiensten und 
Amtshandlungen sowie bei ßecrdigungcn (in der Regel an zwei 
Wochentagen). 

Die Kirchengemeinde erhofft sich ein reges kirchenmusikali
schcs Leben in Gottesdiensten und Konzerten. Die spätere Über
nahme eines im Aufbau befindlichen Posaunenchores und der 
Aufbau einer Songgruppe bzw. eines Jugendchores sind erwünscht. 

Eine 2 1/2 Zimmer-Wohnung im Mitarbeiterwohnhaus der Kir
che könnte bezogen oder eine größere Wohnung im Ort angemietet 
werden. 

Ahrensburg liegt mit guten Verkehrsverbindungen 25 km vom 
Stadtzentrum Hamburg entfernt und ist eine eigenständige Stadt 
mit intensivem kulturellen Leben. (Alle Schulen am Ort.) 

Auskünfte: Pastor Wilfried Pioch, 2070 Ahrensburg, Am Alten 
Markt 9, TeL-Nr. 04102/5 25 84. 

Bewerbungen werden erbeten bis zum 30. April 1989 an den 
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Herrn Werner Schöning, 
Schulstr. 7 b, 2070 Ahrensburg. 

Az.: 30 - Ahrensburg - T 1/T 3 

* 

Die Kirchengemeinde Rickling und der Landesverein für Innere 
.\1ission in Schleswig-Holstein suchen zum nächstmöglichen Tcr� 
min cine/n 

B - Kirchenmusiker/in 

Der Aufgabcnber·cich umfaßt den Organistcndienst bei Gottes
diensten und Amtshandlungen in der Kirchengemeinde und den 
Einrichtungen des Landesvereins, die Leitung des Kirchenchors, 
evtl. des Posaunenchores sowie das Singen und Musizieren mit 
Gemeindegruppen, Patienten und Heimbewohnern. 

Wir suchen jemand, der/die 

- freudc hat am gemeinsamen Musizieren,
- die vorhandenen Fähigkeiten unserer Gemeindeglieder nutzen

und fördern kann.
- eigenverantwortlich arbcitl'! und zur Zusammenarbeit mit ande

ren Mitärbeitern/ innen bereit ist,
- aufgeschlossen ist für alte und neue Gottesdienstformen sowie

alte und neue geistliche Lieder,
mit Patient,n und Heimbewohnern arbeiten und zusammen sein
mag.

Rickling hat ca. 3.500 Einwohner Lltld liegt zwischen \leurnün
ster und ßad Segeberg. Grund- und Hauptschule sind älll Ort, 
weiterführende Schulen sind gut zu erreichen. Die Kirchenge
meinde hat ca. 2.400 Gemeindeglieder mit einer Pfarrstelle. Im 
Seelsorgebercich des Landesvereins bestehen zwei Pfarr- und zwei 
Diakonenstellen. Die Kirche verfügt über eine dreimanualige Orgel 
mit 24 Registern, Pedal= Hauptwerk. Oberwerk und Rückpositiv: 
die Gottesdienstraume sind mit guten Klavieren hzw. Orgeln ausge
rüstet. Die Vergütung richtet sich nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). Eine Wohnung kann gestellt werden. 
Anstellungsträger ist die Kirchengemcmde Rickling. 

Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis 4 Wochen nach Erschei
nen dieser Anzeige an den Kirchenvorstand, Eichbalken 2 c, 2351 
Rickling. 

Zu Auskünften sind gern bereit: Pastor Wagner-Heidenreich, Tel. 
04328/5 72 oder 5 69, und Pastor Je Coutre , Tel 04328/1 83 02. 

Az.: 30 - Rickling - T 1/T 3 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Grube/Ostholstein sucht zum 
l. September 1989 für die freigewordene Ste.lle eines Jugcndwärtcs

eine/n Diakon/in 

Es wird cin/e rv1itarbeiter/in gesucht. der/die vorhandene Jugend
arbeit weiterführt (Pfadfinder, offene und geschlossene Jugend
arbeit), sich in der Freizeit- und Konfirmandenarbeit engagiert und 
die Arbeit mit den Sommerurlaubern weiter ausbaut. 

Erwartet wird eine biblisch/theologische Ausrichtung, musische 
Fähigkeiten (Gitarre), Erfahrung in Projektarbeit und die Fähigkeit 
mit den vorhandenen ehrenamtlichen Mitarbeitern und dem Pastor 
vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 

Eine Dienstwohnung ist ab 1.10.89 vorhanden. 

Vergütung nach KAT. 

Bewerbungsunterlagen sind zu richten an die Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Grube, 2434 Grube/Ostholstein. 

Nähere Auskünfte erteilt Pastor Ulrich Schwetasch, Bei der 
Kirche 6, 2434Grube/Ostholstein, 

Az.: 30 - Grube - E 1 
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In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eirene Hamburg-Langenhorn 
ist bis spätestens zum 1. September 1989 die Stelle 

eines/ er Gemeindehelfers/in 
oder einer/s entsprechend qualifizierten Mitarbeiter/in 

zu besetzen. 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19 Stunden. 

Es wird ein/e Mitarbeiter/in gesucht, die/der den Verkündi
gungsauftrag in den Bereichen 

- Seniorenkreis
- Rüstzeiten für Senioren
- sowie anderen, auch generationsübergreifenden Arbeitsgebieten

der Gemeinde wahrnimmt.

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestelltentarif
vertrag (KAT-NEK). 

Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausschreibung an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kir
chengemeinde Eirene Hamburg-Langenhorn, Willersweg 31, 2000 
Hamburg 62, zu richten. 

Auskünfte erteilen: Herr Prof. Dr. Hartmann, Telefon: 
040/5 3130 77, Herr Pastor Wessel, Telefon: 040/5 20 55 75. 

Az.: 30-Eirene Hamburg-Langenhorn - E 1/E 1 

Im Sekretariat des Kirchenkreises Altona soll die Stelle der 

Sekretärin 

des Propstes spätestens zum 1. Mai 1989 wiederbesetzt werden. 

Erwartet werden: 

- Fachkenntnisse und Fertigkeiten in moderner Büroarbeit,
- Fähigkeit zu selbständiger Arbeit,
- positive Grundhaltung zur kirchlichen Arbeit,
- freundlicher Umgang mit Menschen,
- Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungs- und Leitungsstellen

im Kirchenkreis.

Für eine angemessene und sachgemäße Einarbeitung steht die
bisherige langjährige Stelleninhaberin zur Verfügung. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag der Nordelbischen Kirche. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis 10. April 1989 an 
den Kirchenkreisvorstand Altona, Propst Fritz Herberger, Schmar
jestr. 28, 2000 Ham':mrg 50, Tel. 040/38 84 39. 

Az.: 30 KK Altona - D 12 

Personalnachrichten 

Die Erste Theologische Prüfung im Frühjahr 1989 haben bestan
den: 

Kiel 

Dirck Ackermann, Wolfgang Boten, Ronald Einfeldt, Matthias 
Heesch, Stefan Henrich, Jürgen Kaphengst, Christoph Meyns, 
Luise Müller-Busse, Anke Peemöller, Gabriele Petersen, Andreas 
Richter, Martin Rössler, Holger Roggelin, Christian Sievers, Anke 
Schäfer, Gertrud Schäfer, Annemarie Stollenwerk und Elsbeth 
Wriedt. 

Die Erste Theologische Prüfung im Frühjahr 1989 haben bestan
den: 

Hamburg 

Jürgen Barth, Jörg-Stefan Denecke, Otto-Michael Dülge, Olaf 
Ebert, Christine Gerber, Jutta Heinrich, Micheline von Lamezan, 
Holger-Jürgen Lorenzen, Andreas Mahler, Ute Neumann-Gorsolke, 
Jochen Öldörp, Peter Reichelt, Jörg Sandvoss, Hilke Siebels, Götz
Dietrich Scheel, Dagmar Schmidt-Weißinger, Jochen Schultz, Lucia 
von Treuenfels, Torsten Wessel, Inken Wöhlbrand und Jörg Zimmer
mann. 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 1. März 1989 der Pastor z.A. Gothart Magaard 
unter Umwandlung des Pastorendienstverhältnisses auf Probe 
in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zum Kirchenrat 
z.A. beim Nordelbischen Kirchenamt in Kiel;

mit Wirkung vom 6. März 1989 der bisherige Zolloberinspektor 
Andreas Engel unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhält
nis auf Lebenszeit zum Kirchenoberinspektor beim Nordelbi
schen Kirchenamt in Kiel. 

Bestätigt: 

Mit Wirkung vom 1. März 1989 die Wahl der Pastorin z.A. Gesa 
Bartholomae, z.Z. in Hamburg-Iserbrook, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebens
zeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 1. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Iserbrook, Kirchenkreis Blan
kenese; 

mit Wirkung vom 1. März 1989 die Wahl der Pastorin z.A. Friede
rike Raum-Blöcher, z.Z. in Hamburg-Wilhelmsburg, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als Pasto
rin auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur 
Pastorin der 1. Pfarrstelle der St. Raphael-Kirchengemeinde 
Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchenkreis Harburg. 

E ingeführt: 

Am 18. Februar 1989 der Pastor Redlef Neuber t -Stegemann, 
geb. Neubert, als Pastor in die Pfarrstelle des Kirchenkreises 
Eckernförde für Jugendarbeit; 

am 26. Februar 1989 der Pastor Christian Dehm als Pastor in die 
Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn für das Amt eines 
Studienleiters im „Haus am Schüberg" in Hoisbüttel. 

Verlängert: 

Die Beurlaubung des Pastors Dr. Reiner Blank für den Dienst im 
Gemeindekolleg der VELKD in Celle über den 31. Mai 1989 hinaus 
bis einschließlich 31. Dezember 1993. 
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Beauftragt: 

Der Pastor LA. Frank Pctrusch. z.Z in 1-lcnnstcdt!Dithnnr 
sehen, im Rahmen seines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
�ordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit Wirkung \·om 1. März 
l Q89 zur Dienstlci,tung im Kirchenkrl'is Pi nndJcrg und ab
dem 1. .\1ai 1989 mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der
Kirchengemeinde L:etersen-Am Kloster. Kirchenkreis Pinne
berg (Auftragsänderung).

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. VHirz 1989 der Pastur i. W Hans-Günter 
Werner. 

mit Wirkun g mm 1. Mai 1989 der Pastor \Valther Koch in U eter
scn; 

mit Wirkung \·om 1. Juni 1989 der Pastor Ho!mer Gertz m 
Flensburg: 

mit Wirkung vom L Juni 1989 der Paslür Hans :\1 a gaard in 
Schleswig: 

mit \\'irkung yc,m 1. Juni 1989 dl'r Pastor Ccrharclt Sc·emann in 

Lübeck; 

mit Wirkung vom l. August 1989 der Pastor Car! Osterwald 
(beurlauht für den Dienst in der b .-Luth. Lande skir-ehe 
Hannovers). 

Nr. 6 
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